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Mittelschulgesetz (MSG); 2. Beratung 
 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

      Mittelschulgesetz 
(MSG) 

              

 Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau, 

    

 gestützt auf die §§ 28 
Abs. 3, 31 Abs. 1 lit. a 
und 34 Abs. 1 der Kan-
tonsverfassung, 

    

 beschliesst:     

 I.     

 1. Allgemeine Bestim-
mungen 

    

 § 1 
Gegenstand 

    

 1 Dieses Gesetz regelt 
das Bildungswesen an 
den kantonalen Mittel-
schulen und der Aargaui-
schen Maturitätsschule 
für Erwachsene (AME).  

    

Ergebnis der 2. GR-Beratung vom 23. September 2025 

Zustimmung zum Ergebnis 1. Beratung bzw. Entwurf Re-
gierungsrat mit Ausnahme von 

- § 43 Abs. 1; Zustimmung zum Kommissionsantrag 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  2 
Standorte und Träger-
schaft 

    

 1 Der Grosse Rat ent-
scheidet im Rahmen der 
kantonalen Richtplanung 
gemäss § 9 Abs. 4 des 
Gesetzes über Raument-
wicklung und Bauwesen 
(Baugesetz, BauG) vom 
19. Januar 1993 1) über 
die Standorte der Mittel-
schulen und der AME. 

    

 2 Der Regierungsrat be-
zeichnet die Mittelschu-
len und die AME gestützt 
auf die kantonale Richt-
planung durch Verord-
nung. 

    

 3 Der Kanton führt die 
Mittelschulen und die 
AME als unselbständige 
öffentlich-rechtliche An-
stalten. 

    

 §  3 
Bildungsziel 

    

 
1) SAR 713.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Mittelschulen und 
die AME vermitteln 
grundlegende fachliche 
und überfachliche Kom-
petenzen für die allge-
meine Studierfähigkeit 
auf Tertiärstufe. 

    

 2 Sie fördern das selb-
ständige und vernetzte 
Denken sowie die Sozial- 
und Selbstkompetenz 
der Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschulen 
sowie der Studierenden 
der AME. Zudem unter-
stützen sie deren persön-
liche Entwicklung und 
bereiten diese auf an-
spruchsvolle Aufgaben in 
der Gesellschaft vor. 

    

 §  4 
Neutralitätsgebot 

    

 1 Die Mittelschulen und 
die AME sind politisch 
und religiös neutral.  

    

 2 Sie sind der demokrati-
schen und rechtsstaatli-
chen Grundordnung ver-
pflichtet.  

    



- 4 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  5 
Schuljahr 

    

 1 Das Schuljahr beginnt 
am 1. August und endet 
am 31. Juli. Das erste 
Semester endet am 31. 
Januar. 

    

 2 Der Schulunterricht be-
ginnt am zweiten Montag 
im August und endet mit 
Beginn der Sommerfe-
rien. 

    

 3 Für Lehrgänge an der 
AME kann der Regie-
rungsrat durch Verord-
nung abweichende Re-
gelungen festlegen.  

    

 §  6 
Unterrichtstage und -zei-
ten 

    

 1 Der Regierungsrat re-
gelt die Unterrichtstage 
und -zeiten an den Mittel-
schulen und der AME 
durch Verordnung.  

    

 §  7 
Schulferien 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Je zwei Wochen Früh-
lings-, Herbst- und Weih-
nachtsferien sowie drei 
Wochen Sommerferien 
werden für den Kanton 
einheitlich durch den Er-
ziehungsrat festgelegt.  

    

 2 Die vier weiteren Feri-
enwochen setzt das zu-
ständige Departement 
fest.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  8 
Unterricht und Schulver-
anstaltungen 

    

 1 Der Unterricht findet so-
wohl im Rahmen des 
Stundenplans als auch in 
Form von Exkursionen, 
Spezialwochen, Sprach-
aufenthalten und weite-
ren besonderen Schul-
veranstaltungen statt. 

    

 §  9 
Begabtenförderung 

    

 1 Für leistungsfähige und 
-willige Schülerinnen und 
Schüler sowie Studie-
rende werden besondere 
Angebote geführt. 

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Ausgestaltung 
der Angebote der Begab-
tenförderung, die Teil-
nahmevoraussetzungen 
und das Verfahren durch 
Verordnung.  

    

 §  10 
Nachteilsausgleich 

    



- 7 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Schülerinnen und 
Schüler sowie Studie-
rende mit nachgewiese-
nen Behinderungen ha-
ben Anspruch auf einen 
angemessenen Nachteil-
sausgleich.  

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten, na-
mentlich das Verfahren, 
durch Verordnung.  

    

 §  11 
Schulunfallversicherung 

    

 1 Der Kanton sorgt für 
eine angemessene Un-
fallverhütung, versichert 
die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Studie-
renden gegen die Folgen 
von Unfällen im Zusam-
menhang mit dem Schul-
betrieb und auf dem 
Schulweg und übernimmt 
die Prämien. 

    

 2 Die Schulunfallversi-
cherung steht subsidiär 
zur obligatorischen Kran-
kenversicherung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Schulunfallversicherung 
durch Verordnung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  12 
Religionsunterricht 

    

 1 Den öffentlich-rechtlich 
anerkannten Religions-
gemeinschaften werden 
zur Erteilung des Religi-
onsunterrichts an den 
Mittelschulen innerhalb 
der ordentlichen Schul-
zeit bis zwei Stunden pro 
Woche eingeräumt und 
geeignete Räumlichkei-
ten unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt.  

    

 §  13 
Verpflegung 

    

 1 Der Kanton kann eine 
kostengünstige Verpfle-
gung an den Mittelschu-
len ermöglichen.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2. Mittelschulen     

 §  14 
Lehrgänge 

    

 1 An den Mittelschulen 
werden folgende Lehr-
gänge geführt: 

    

 a) Gymnasium,     

 b) Fachmittelschule,     

 c) Wirtschaftsmittel-
schule, 

    

 d) Informatikmittel-
schule. 

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung, 
an welchen Mittelschulen 
welche Lehrgänge ge-
führt werden.  

    

 §  15 
Gymnasium 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Das Gymnasium berei-
tet auf das Studium an 
universitären und päda-
gogischen Hochschulen 
vor. Der Bildungsauftrag 
wird durch die eidgenös-
sischen Vorschriften über 
die Anerkennung von 
gymnasialen Maturitäts-
zeugnissen umschrie-
ben.   

    

 2 Wer den gymnasialen 
Lehrgang erfolgreich ab-
geschlossen hat, erlangt 
die eidgenössisch aner-
kannte Maturität.  

    

 §  16 
Zulassung zum Gymna-
sium 

    

 1 Zur 1. Klasse werden 
zugelassen: 

    

 a) Absolventinnen und 
Absolventen der Be-
zirksschule, welche 
die Zulassungsvo-
raussetzungen erfül-
len, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 b) zuziehende Schüle-
rinnen und Schüler 
aus anderen Kanto-
nen, welche die Zu-
lassung an ein eidge-
nössisch anerkann-
tes Gymnasium in ih-
rem Herkunftskanton 
erhalten haben, 

    

 c) Schülerinnen und 
Schüler, die über 
eine Vorbildung ver-
fügen, wie sie von 
der entsprechenden 
Stufe einer anderen 
gleichwertigen 
Schule vermittelt wird 
und welche die Zu-
lassungsvorausset-
zungen erfüllen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 In eine höhere Klasse 
werden zugelassen: 

    

 a) zuziehende Schüle-
rinnen und Schüler 
aus anderen Kanto-
nen, die in ihrem 
Herkunftskanton be-
reits die entspre-
chende Klasse eines 
eidgenössisch aner-
kannten Gymnasi-
ums besucht haben, 

    

 b) Schülerinnen und 
Schüler, die in ihrem 
Herkunftsland eine 
Schule, die eine 
gleichwertige Ausbil-
dung wie ein eidge-
nössisch anerkann-
tes Gymnasium an-
bietet, auf entspre-
chender Stufe be-
sucht haben. 

    

 §  17 
Fachmittelschule 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Fachmittelschule 
vermittelt eine vertiefte 
Allgemeinbildung ge-
mäss Vorgaben der 
Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren 
(EDK) und bereitet in 
verschiedenen Berufsfel-
dern auf Ausbildungen 
an pädagogischen Hoch-
schulen, Fachhochschu-
len und höheren Fach-
schulen vor. 

    

 2 Wer den Lehrgang an 
der Fachmittelschule er-
folgreich abgeschlossen 
hat, erhält den Fachmit-
telschulausweis. Wer im 
Anschluss daran die Zu-
satzleistungen gemäss 
den Vorgaben der EDK 
erbringt, erlangt die 
Fachmaturität.  

    

 §  18 
Wirtschaftsmittelschule 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Wirtschaftsmittel-
schule vermittelt eine be-
rufliche Grundbildung im 
kaufmännischen Bereich 
gemäss dem Bundesge-
setz über die Berufsbil-
dung (Berufsbildungsge-
setz, BBG) vom 13. De-
zember 2002 2) und führt 
mit der Berufsmaturität 
zur Fachhochschulreife.  

    

 2 Wer den Lehrgang er-
folgreich abgeschlossen 
hat, erlangt die Berufs-
maturität und erhält das 
eidgenössische Fähig-
keitszeugnis. 

    

 
2) SR 412.10 

https://db.clex.ch/link/Bund/412.10/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  19 
Informatikmittelschule 

    

 1 Die Informatikmittel-
schule vermittelt eine be-
rufliche Grundbildung im 
Bereich der Informations-
technologie (IT) gemäss 
BBG und führt mit der 
Berufsmaturität zur Fach-
hochschulreife.   

    

 2 Wer den Lehrgang er-
folgreich abgeschlossen 
hat, erlangt die Berufs-
maturität und erhält das 
eidgenössische Fähig-
keitszeugnis. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  20 
Zulassung zur Fach-, 
Wirtschafts- und Informa-
tikmittelschule 

    

 1 Zur 1. Klasse werden 
zugelassen: 

    

 a) Absolventinnen und 
Absolventen der Be-
zirks- und Sekundar-
schule, welche die 
Zulassungsvoraus-
setzungen erfüllen, 

    

 b) zuziehende Schüle-
rinnen und Schüler 
aus anderen Kanto-
nen, welche die Zu-
lassung an eine eid-
genössisch aner-
kannte Fach-, Wirt-
schafts- oder Infor-
matikmittelschule in 
ihrem Herkunftskan-
ton erhalten haben, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 c) Schülerinnen und 
Schüler, die über 
eine Vorbildung ver-
fügen, wie sie von 
der entsprechenden 
Stufe einer anderen 
gleichwertigen 
Schule vermittelt wird 
und welche die Zu-
lassungsvorausset-
zungen erfüllen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 In eine höhere Klasse 
werden zugelassen: 

    

 a) zuziehende Schüle-
rinnen und Schüler 
aus anderen Kanto-
nen, die in ihrem 
Herkunftskanton be-
reits die entspre-
chende Klasse einer 
eidgenössisch aner-
kannten Fach-, Wirt-
schafts- oder Infor-
matikmittelschule be-
sucht haben, 

    

 b) Schülerinnen und 
Schüler, die in ihrem 
Herkunftsland eine 
Schule, die eine 
gleichwertige Ausbil-
dung wie eine eidge-
nössisch anerkannte 
Fach-, Wirtschafts- 
oder Informatikmittel-
schule anbietet, auf 
entsprechender Stufe 
besucht haben. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  21 
Detailregelungen 

    

 1 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zu den 
Lehrgängen gemäss § 
14 Abs. 1, insbesondere 

    

 a) die Dauer und Struk-
tur, 

    

 b) die Stundentafeln 
und Lehrpläne, 

    

 c) die Voraussetzungen 
und das Verfahren 
der Zulassung, 

    

 d) die Beurteilung, Pro-
bezeit, Promotion, 
promotionsbedingte 
Entlassung aus der 
Schule, das Zeugnis 
und die Zwischenbe-
urteilung (sofern für 
den jeweiligen Lehr-
gang erforderlich), 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 e) die Berufsfelder und 
Fachmaturitätslehr-
gänge, die an der je-
weiligen Fachmittel-
schule angeboten 
werden, 

    

 f) die berufsfeldspezifi-
schen Anforderungen 
der Fachmaturitäts-
lehrgänge, 

    

 g) die Ausrichtung der 
Berufsmaturität und 
diejenige des eidge-
nössischen Fähig-
keitszeugnisses bei 
der Wirtschafts- und 
Informatikmittel-
schule, 

    

 h) das betriebliche 
Langzeitpraktikum 
und dessen Mindest-
dauer bei der Wirt-
schafts- und Informa-
tikmittelschule, 

    

 i) den Übertritt von ei-
nem Lehrgang in ei-
nen anderen, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 j) die Voraussetzungen 
und das Verfahren 
zur Erlangung der 
Abschlüsse sowie die 
damit zusammen-
hängende Organisa-
tion, 

    

 k) den Inhalt und die 
Formvorschriften des 
jeweiligen Abschluss-
zeugnisses. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3. Aargauische Maturi-
tätsschule für Erwach-
sene 

    

 §  22 
Maturitätslehrgang 

    

 1 Der Maturitätslehrgang 
bereitet die Studierenden 
auf das Studium an uni-
versitären und pädagogi-
schen Hochschulen vor. 
Der Bildungsauftrag wird 
durch die eidgenössi-
schen Vorschriften über 
die Anerkennung von 
gymnasialen Maturitäts-
zeugnissen umschrie-
ben. 

    

 2 Wer den Lehrgang er-
folgreich abgeschlossen 
hat, erlangt die eidgenös-
sisch anerkannte Maturi-
tät.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zum 
Lehrgang durch Verord-
nung, insbesondere die-
jenigen gemäss § 21 
Abs. 1 lit. a–d, j und k so-
wie die Unterrichtsform 
und den -ort. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  23 
Weitere Lehrgänge 

    

 1 Die AME kann weitere 
Lehrgänge anbieten, die 
zur allgemeinen Hoch-
schulreife führen oder 
auf die Zulassung der 
Diplomstudiengänge ei-
ner Pädagogischen 
Hochschule vorbereiten.  

    

 2 Der Regierungsrat kann 
die Einzelheiten zu den 
Lehrgängen durch Ver-
ordnung regeln, insbe-
sondere diejenigen ge-
mäss § 21 Abs. 1 lit. a–c 
und j sowie die Unter-
richtsform und den -ort. 

    

 4. Rechte und Pflichten     

 4.1. Schülerinnen und 
Schüler sowie Studie-
rende 

    

 §  24 
Rechte 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Studie-
renden haben das Recht, 
in regelmässigen Abstän-
den über den Stand ihrer 
Leistungen informiert zu 
werden.  

    

 2 Sie sind zu schulischen 
Themen und vor schuli-
schen Entscheiden, die 
sie persönlich betreffen, 
anzuhören.  

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Mitsprache der Schü-
lerinnen und Schüler so-
wie der Studierenden. 

    

 §  25 
Pflichten 

    

 1 Die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Studie-
renden sind verpflichtet, 
den Unterricht in den ob-
ligatorischen Fächern 
und in den gewählten 
Freifächern zu besuchen 
sowie an den obligatori-
schen Schulveranstaltun-
gen teilzunehmen.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Sie haben die Anord-
nungen von Lehrperso-
nen, Schulleitung und 
Schulverwaltung zu be-
folgen und die Schul- 
und Hausordnung einzu-
halten. 

    

 3 Sie informieren die Ab-
teilungslehrperson oder 
die Schulleitung über Er-
eignisse, die sie persön-
lich betreffen, soweit dies 
für den Schulalltag von 
Bedeutung ist. 

    

 4 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zur Dis-
pensation, zum Urlaub, 
zu den Absenzen und 
zur Entlassung aus der 
Schule aufgrund lang an-
dauernder Unterrichtsab-
wesenheit.  

    

 §  26 
Spitalschulung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Für Schülerinnen und 
Schüler sowie Studie-
rende mit längerem oder 
wiederkehrendem Spital-
aufenthalt ist eine ange-
messene Beschulung zu 
gewährleisten.  

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Nutzung des Angebots 
durch Verordnung.  

    

 3 Der Kanton übernimmt 
die Kosten für die Be-
schulung vollumfänglich.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  27 
Disziplinarmassnahmen 

    

 1 Gegen fehlbare Schüle-
rinnen und Schüler sowie 
Studierende kommen ne-
ben pädagogischen Mas-
snahmen folgende Dis-
ziplinarmassnahmen zur 
Anwendung: 

    

 a) schriftliche Verwar-
nung durch die 
Schulleitung, 

    

 b) Androhung der Weg-
weisung durch die 
Schulleitung, 

    

 c) Wegweisung aus der 
Schule durch das zu-
ständige Departe-
ment auf Antrag der 
Schulleitung. 

    

 4.2. Eltern     

 §  28 
Zusammenarbeit 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Eltern erhalten von 
der Schule in regelmässi-
gen Abständen Informati-
onen über den Stand der 
Leistungen und bei Be-
darf das für den Schulall-
tag bedeutsame Verhal-
ten ihrer minderjährigen 
Kinder. 

    

 2 Die Mittelschulen er-
möglichen es den Eltern, 
einen Einblick in den 
Schulalltag zu gewinnen 
und mit der Schulleitung 
und den Lehrpersonen 
persönlich ins Gespräch 
zu kommen.   

    

 3 Die Eltern informieren 
die Abteilungslehrperson 
oder die Schulleitung 
über Verhaltensänderun-
gen ihrer minderjährigen 
Kinder oder über Ereig-
nisse, die sich in deren 
Umfeld abspielen, soweit 
dies für den Schulalltag 
von Bedeutung ist.  

    

 5. Gebühren     
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  29 
Lehrgänge an den Mittel-
schulen 

    

 1 Für Schülerinnen und 
Schüler mit Wohnsitz im 
Kanton Aargau ist der 
Unterricht an den Mittel-
schulen unentgeltlich. 
Vorbehalten sind die Ab-
sätze 3 und 4 und § 
31. Hinsichtlich der 
Wohnsitzdefinition gilt 
Absatz 2. 
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 2 Schülerinnen und 
Schüler, die ihren Wohn-
sitz ausserhalb des Kan-
tons Aargau haben und 
für die kein anderer Kan-
ton oder Staat auf Basis 
einer Vereinbarung eine 
Kostengutsprache leistet, 
bezahlen ein Schulgeld. 
Dessen Höhe entspricht 
demjenigen Betrag, den 
ein anderer Kanton oder 
Staat dem Kanton Aar-
gau, gestützt auf die 
massgebende Vereinba-
rung für den Besuch des 
entsprechenden Lehr-
gangs, pro Schülerin und 
Schüler sowie pro Schul-
jahr bezahlt. Es gilt die 
Wohnsitzdefinition des 
Regionalen Schulabkom-
mens über die gegensei-
tige Aufnahme von Aus-
zubildenden und Ausrich-
tung von Beiträgen (RSA 
2009) vom 23. November 
2007 3) beziehungsweise 
der Interkantonalen Ver-
einbarung über die Bei-
träge an die Ausbil-
dungskosten in der be-
ruflichen Grundbildung 
(Berufsfachschulverein-
barung, BFSV) vom 22. 
Juni 2006 4). 

    

 3 Für die Belegung des 
Freifachs Instrumental-
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

unterricht kann der Re-
gierungsrat durch Ver-
ordnung eine Gebühr 
von maximal Fr. 1'000.– 
pro halbe Lektion und 
Schuljahr festlegen und 
die Modalitäten regeln. 

 4 Zusätzlich kann der Re-
gierungsrat durch Ver-
ordnung Gebühren für 
die Anmeldung, Ein-
schreibung und das Zu-
lassungsverfahren festle-
gen.  

    

 §  30 
Lehrgänge an der AME 

    

 1 Für Studierende mit 
Wohnsitz im Kanton Aar-
gau ist der Unterricht an 
der AME unentgeltlich. 
Vorbehalten sind die Ab-
sätze 3 und 4 sowie § 
31. Hinsichtlich der 
Wohnsitzdefinition gilt 
Absatz 2. 

    

 
3) SAR 400.300 
4) SAR 400.562 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.562/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Studierende, die ihren 
Wohnsitz ausserhalb des 
Kantons Aargau haben 
und für die kein anderer 
Kanton oder Staat auf 
Basis einer Vereinbarung 
eine Kostengutsprache 
leistet, bezahlen ein 
Schulgeld. Dessen Höhe 
entspricht demjenigen 
Betrag, den ein anderer 
Kanton oder Staat dem 
Kanton Aargau, gestützt 
auf die massgebende 
Vereinbarung für den Be-
such des entsprechen-
den Lehrgangs, pro Stu-
dierende und Studieren-
den sowie pro Schuljahr 
bezahlt. Es gilt die 
Wohnsitzdefinition des 
RSA 2009.  

    

 3 Sämtliche Studierenden 
bezahlen ein vom Regie-
rungsrat durch Verord-
nung auf maximal Fr. 
1'000.– pro Semester 
respektive Kurs festge-
legtes Studiengeld.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 4 Zusätzlich kann der Re-
gierungsrat durch Ver-
ordnung Gebühren für 
die Anmeldung, Ein-
schreibung und das Zu-
lassungsverfahren festle-
gen.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  31 
Auslagen und Kosten 

    

 1 Die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Studie-
renden haben die Ausla-
gen, namentlich für Un-
terrichtsmaterialien, 
Lehrmittel, Lizenzen, 
Drucksachen, Exkursio-
nen und Projekte sowie 
die Kosten für Sprachau-
fenthalte und  
Spezialwochen selber zu 
tragen. 

    

 6. Organe und Kantonal-
konferenz 

    

 §  32 
Schulleitung 

    

 1 Die Schulleitungen der 
Mittelschulen bestehen je 
aus einer Rektorin oder 
einem Rektor, den Pro-
rektorinnen und Prorek-
toren sowie wahlweise 
weiteren Mitgliedern.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Die Schulleitung der 
AME besteht aus der 
Rektorin oder dem Rek-
tor einer Mittelschule und 
mindestens einer Prorek-
torin oder einem Prorek-
tor.  

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Aufgaben und 
Befugnisse der Schullei-
tungen durch Verord-
nung. 

    

 §  33 
Konferenzen der Lehr-
personen 

    

 1 Die Lehrpersonen einer 
Mittelschule sowie dieje-
nigen der AME bilden je 
eine Gesamtkonferenz.  

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Aufgaben und Befug-
nisse der Gesamtkonfe-
renz und weiterer von 
ihm eingesetzter Konfe-
renzen.  

    

 §  34 
Konferenz der Rektorin-
nen und Rektoren 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Rektorinnen und 
Rektoren der Mittelschu-
len bilden die Konferenz 
der Rektorinnen und 
Rektoren. Eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter des 
zuständigen Departe-
ments hat Einsitz in der-
selben.  

    

 2 Sie konstituiert sich 
selbst. 

    

 3 Sie behandelt Fragen, 
die alle Mittelschulen und 
die AME betreffen.  

    

 4 Der Regierungsrat re-
gelt die Aufgaben und 
Befugnisse der Konfe-
renz der Rektorinnen und 
Rektoren durch Verord-
nung. 

    

 §  35 
Schulkommission 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Das zuständige Depar-
tement wählt auf eine 
Amtsdauer von vier Jah-
ren für jede Mittelschule 
und die AME eine Schul-
kommission von fünf bis 
sieben Mitgliedern, da-
von eine Präsidentin 
oder einen Präsidenten.  

    

 2 Die Schulkommission 
berät die Schulleitung. 
Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die 
weiteren Aufgaben und 
Befugnisse der Schul-
kommission. Er kann ins-
besondere eine Amts-
zeitbeschränkung vorse-
hen.  

    

 3 Die Rektorin oder der 
Rektor nimmt von Amtes 
wegen an den Sitzungen 
ihrer beziehungsweise 
seiner Schulkommission 
teil.  

    

 §  36 
Kantonalkonferenz 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Delegierten der 
Lehrpersonen aller öf-
fentlichen Schulen des 
Kantons bilden die Kan-
tonalkonferenz. 

    

 2 Die Kantonalkonferenz 
organisiert und konstitu-
iert sich selbst; ihre Sta-
tuten bedürfen der Ge-
nehmigung durch das zu-
ständige Departement. 

    

 3 Sie befasst sich mit 
Schulfragen von allge-
meiner Bedeutung, be-
gutachtet Schulangele-
genheiten und hat ein 
Antragsrecht gegenüber 
dem Erziehungsrat und 
dem zuständigen Depar-
tement. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 7. Behörden     

 §  37 
Departement Bildung, 
Kultur und Sport 

    

 1 Dem Departement Bil-
dung, Kultur und Sport 
kommen neben den an-
dernorts in diesem Ge-
setz und in anderen Ge-
setzen verankerten Auf-
gaben und Entschei-
dungsbefugnissen insbe-
sondere folgende Aufga-
ben zu: 

    

 a) Gesamtsteuerung 
der Mittelschulen und 
der AME zur Errei-
chung der Bildungs-
ziele durch eine hohe 
Qualität des Schulan-
gebots im ganzen 
Kanton, 

    

 b) Aufsicht über die Mit-
telschulen und die 
AME, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 c) Weiterentwicklung 
der Lehrgänge an 
den Mittelschulen so-
wie der AME und de-
ren Anpassung an 
aktuelle Vorgaben 
und Bedürfnisse, 

    

 d) Unterstützung und 
Beratung der Schul-
leitungen, 

    

 e) Abstimmung der Mit-
telschulen sowie der 
AME und ihrer Über-
gänge an die Tertiär-
stufe mit anderen 
Kantonen und dem 
Bund, 

    

 f) Festlegung der Qua-
litätsansprüche an 
die Mittelschulen be-
ziehungsweise die 
AME und Bereitstel-
lung eines Instru-
mentariums für die 
Qualitätssicherung, 

    

 g) Evaluation und Moni-
toring der Qualität 
der Mittelschulen und 
der AME. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Zudem entscheidet es 
über 

    

 a) die Anzahl der an 
den einzelnen Mittel-
schulen und der AME 
zu führenden Abtei-
lungen pro Lehrgang 
und pro Klasse sowie 
über die dazu not-
wendigen Ressour-
cen, 

    

 b) die Zuteilung von 
Schülerinnen und 
Schülern aus schul-
organisatorischen 
Gründen an eine an-
dere als die ge-
wünschte Mittel-
schule. 

    

 §  38 
Erziehungsrat 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Erziehungsrat be-
steht aus elf Mitgliedern; 
den Vorsitz führt die Vor-
steherin oder der Vorste-
her des zuständigen De-
partements; die übrigen 
Mitglieder werden vom 
Grossen Rat gewählt, 
vier Mitglieder auf Vor-
schlag der Kantonalkon-
ferenz. 

    

 2 Er ist als vorberatende 
Behörde des Regie-
rungsrats und als bera-
tende Behörde des zu-
ständigen Departements 
in allen Schulfragen von 
grundsätzlicher Bedeu-
tung anzuhören. 

    

 3 Er betreut bestimmte 
Abschlussprüfungen an 
den Schulen. Der Regie-
rungsrat regelt die Ein-
zelheiten durch Verord-
nung. 

    

 §  39 
Regierungsrat 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Regierungsrat be-
willigt Verpflichtungskre-
dite für Vorhaben ge-
mäss § 40 Abs. 1 bis Fr. 
5 Mio. 

    

 2 Er ist ermächtigt, mit 
anderen Kantonen Ver-
träge über die Zuweisung 
und Aufnahme von Schü-
lerinnen und Schülern 
sowie von Studierenden 
abzuschliessen.  

    

 3 Er entscheidet über die 
Durchführung von befris-
teten Pilotprojekten an 
den Schulen. Er regelt 
die hierfür erforderlichen 
Abweichungen von kan-
tonalen Bestimmungen 
durch befristete Verord-
nung. 

    

 §  40 
Grosser Rat 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Grosse Rat ist end-
gültig zuständig für Aus-
gabenbeschlüsse ab Fr. 
5 Mio. für Bauvorhaben 
und der dafür notwendi-
gen Grundstückge-
schäfte sowie Mieten der 
Mittelschulen in Aarau, 
Baden, Lenzburg, Stein, 
Wettingen, Windisch, 
Wohlen und Zofingen so-
wie der AME in Aarau. 

    

 2 Er beschliesst über die 
Errichtung von Schulen, 
die vom Kanton gemein-
sam mit anderen Trägern 
geführt werden. Er kann 
festlegen, dass von 
Schülerinnen und Schü-
lern sowie von Studieren-
den dieser Schulen mit 
Wohnsitz im Kanton ein 
Kostenbeitrag erhoben 
wird. 

    

 8. Schuldienste     

 §  41 
Beratungsangebote für 
Ausbildung und Beruf 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 In Bezug auf die Bera-
tungsangebote für Aus-
bildung und Beruf, zu de-
nen auch die Jugendpsy-
chologische Beratung an 
der Sekundarstufe II 
zählt, gelten die §§ 42–
42c des Gesetzes über 
die Berufs- und Weiterbil-
dung (GBW) vom 6. 
März 2007 5). 

    

 §  42 
Schulärztlicher Dienst 

    

 1 Jede Mittelschule und 
die AME verfügen über 
einen schulärztlichen 
Dienst.  

    

 2 Die Schulärztin oder 
der Schularzt kann von 
der Schule beigezogen 
werden zur 

    

 a) Beratung zu Gesund-
heitsthemen, zur Prä-
vention und zur Ge-
sundheitsförderung, 

    

 
5) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 b) Stellungnahme zu 
ärztlichen Zeugnis-
sen von Schülerin-
nen und Schülern so-
wie von Studieren-
den und 

    

 c) Durchführung von 
epidemiologischen 
Massnahmen. 

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zum 
schulärztlichen Dienst 
durch Verordnung, insbe-
sondere die Einsetzung 
und die Entschädigung 
der Schulärztinnen und -
ärzte sowie deren zu-
sätzliche Aufgaben. 

    

 §  43 
Schulsozialarbeit 

    

 1 Der Kanton gewährt 
den Schülerinnen und 
Schülern sowie Studie-
renden den Zugang zur 
Schulsozialarbeit. 

 1 Der Kanton […] kann 
den Schülerinnen und 
Schülern sowie Studie-
renden den Zugang zur 
Schulsozialarbeit gewäh-
ren. 

Zustimmung Zustimmung zum Kom-
missionsantrag 

 9. Datenschutz und Bil-
dungs-Identität 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  44 
Bearbeitung von Perso-
nendaten 

    

 1 Die Schulen bearbeiten 
Personendaten von 
Schülerinnen und Schü-
lern sowie von Studieren-
den, einschliesslich be-
sonders schützenswerter 
Personendaten, soweit 
dies zur Erfüllung der ge-
setzlichen und insbeson-
dere der folgenden Auf-
gaben erforderlich ist: 

    

 a) Organisation und Ad-
ministration, 

    

 b) Beurteilung des Leis-
tungsstands, 

    

 c) Aufsicht und Betreu-
ung von Schülerin-
nen und Schülern so-
wie von Studieren-
den, 

    

 d) Organisation und 
Durchführung von 
Schulveranstaltun-
gen, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 e) Zusammenarbeit mit 
Schuldiensten unter 
Vorbehalt von Be-
rufsgeheimnissen, 

    

 f) Bearbeitung von Ge-
suchen betreffend 
Absenzen, Dispensa-
tionen und Urlauben 
sowie Entlassungen 
aus der Schule auf-
grund lang andauern-
der Unterrichtsabwe-
senheit, 

    

 g) Anordnung von Dis-
ziplinarmassnahmen. 

    

 2 Das zuständige Depar-
tement bearbeitet Perso-
nendaten gemäss Absatz 
1 nur, wenn dies zur Er-
füllung einer gesetzlichen 
Aufgabe notwendig ist. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  45 
Bild-, Ton- und Videoauf-
nahmen 

    

 1 Lehrpersonen und sol-
che in Ausbildung dürfen 
während des Unterrichts 
Bild-, Ton- und Videoauf-
nahmen von Schülerin-
nen und Schülern sowie 
von Studierenden ma-
chen, soweit sie der indi-
viduellen Förderung, 
Lernstandserhebung, 
Leistungsbeurteilung 
oder der Lehrpersonen-
ausbildung dienen und 
die Betroffenen vorgän-
gig über Ziel und Zweck 
sowie die konkrete Ver-
wendung der Aufnahmen 
informiert wurden. 

    

 2 Die Aufnahmen sind 
wie folgt zu löschen: 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 a) individuelle Förde-
rung und Lernstands-
erhebung: nach Aus-
wertung und Bespre-
chung mit den Schü-
lerinnen und Schü-
lern sowie den Stu-
dierenden, 

    

 b) Leistungsbeurteilung: 
nach Rechtskraft der 
Promotionsent-
scheide, 

    

 c) Lehrpersonenausbil-
dung: nach Auswer-
tung und Bespre-
chung mit den ange-
henden Lehrperso-
nen, spätestens nach 
Rechtskraft der Leis-
tungsnachweise. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Für Aufnahmen von 
Schülerinnen und Schü-
lern sowie von Studieren-
den, die für andere Zwe-
cke vorgenommen oder 
verwendet werden, na-
mentlich im Rahmen von 
Schulveranstaltungen, ist 
die Einwilligung der 
Schülerinnen und Schü-
lern sowie der Studieren-
den erforderlich. 

    

 §  46 
Bekanntgabe von Perso-
nendaten 

    

 1 Bei einem Schulwech-
sel gibt die bisherige 
Schule der neuen Schule 
diejenigen Personenda-
ten von Schülerinnen 
und Schülern bekannt, 
die zur Aufgabenerfül-
lung durch die neue 
Schule aktuell erforder-
lich sind. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Darunter fallen auch In-
formationen über rechts-
kräftige Urteile betreffend 
Straftaten, bei denen die 
psychische, körperliche 
oder sexuelle Integrität 
einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt 
wurde. 

    

 3 Keine Bekanntgabe er-
folgt, wenn die Straftat 
mehr als drei Jahre zu-
rückliegt. 

    

 §  47 
Bildungs-Identität 

    

 1 Die Bildungs-Identität 
ist eine eindeutige und 
unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der 
sicheren Authentisierung 
der Nutzenden und dem 
sicheren Zugang zu digi-
talen Dienstleistungen an 
den Mittelschulen und 
der AME dient.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Der Kanton kann Schü-
lerinnen und Schüler so-
wie Studierende, Lehr-
personen, Mitglieder der 
Schulleitungen sowie 
weiteres Schulpersonal 
mit einer Bildungs-Identi-
tät ausstatten. 

    

 3 Das zuständige Depar-
tement kann mit anderen 
Kantonen oder Dritten 
zusammenarbeiten. Es 
stellt sicher, dass die Da-
tenhoheit über die er-
fassten Daten bei den 
Nutzenden verbleiben.  

    

 4 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Bildungs-Identität durch 
Verordnung, insbeson-
dere welche weiteren 
Personen damit ausge-
stattet werden können. 

    

 10. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

    

 §  48 
Provisorien der Mittel-
schulen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Grosse Rat ist bis 
31. Dezember 2035 end-
gültig zuständig für Aus-
gabenbeschlüsse ab Fr. 
5 Mio. für Bauvorhaben 
und der dafür notwendi-
gen Grundstückge-
schäfte sowie Mieten von 
Provisorien der Mittel-
schulen in den angren-
zenden Gemeinden der 
Standorte gemäss § 40 
Abs. 1. 

    

 2 Der Regierungsrat be-
willigt Verpflichtungskre-
dite für Vorhaben ge-
mäss Absatz 1 bis Fr. 5 
Mio. 

    

 §  49 
Inkrafttreten 

    

 1 Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens. 

    

 II.     
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 Der Erlass SAR 422.200 
(Gesetz über die Berufs- 
und Weiterbildung [GBW] 
vom 6. März 2007) 
(Stand 1. Juli 2024) wird 
wie folgt geändert: 

    

  §  10a (neu) 
Spitalschulung 

   

  1 Für Lernende mit län-
gerem oder wiederkeh-
rendem Spitalaufenthalt 
ist eine angemessene 
Beschulung zu gewähr-
leisten. 

   

  2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Nutzung des Angebots 
durch Verordnung. 

   

  3 Der Kanton übernimmt 
die Kosten für die Be-
schulung vollumfänglich. 

   

 §  11a (neu) 
Bildungs-Identität 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Bildungs-Identität 
ist eine eindeutige und 
unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der 
sicheren Authentisierung 
der Nutzenden und dem 
sicheren Zugang zu digi-
talen Dienstleistungen in 
der beruflichen Grundbil-
dung dient.  

    

 2 Der Kanton kann Ler-
nende, Lehrpersonen, 
Mitglieder der Schullei-
tungen sowie weitere 
Personen der Anbieter 
der beruflichen Grundbil-
dung mit einer Bildungs-
Identität ausstatten. 

    

 3 Das zuständige Depar-
tement kann mit anderen 
Kantonen oder Dritten 
zusammenarbeiten. Es 
stellt sicher, dass die Da-
tenhoheit über die er-
fassten Daten bei den 
Nutzenden verbleiben.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 4 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Bildungs-Identität durch 
Verordnung, insbeson-
dere welche weiteren 
Personen damit ausge-
stattet werden können. 

    

7. Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung 

Titel nach § 41 (geän-
dert) 
7.  […] Beratungsange-
bote für Ausbildung und 
[…] Beruf 

    

§  42 
Kantonales Angebot 

§  42 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 1bis (neu), 
Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (neu), 
Abs. 4 (neu) 

    

1 Die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung 
ist in § 61 des Schulge-
setzes vom 17. März 
1981 6) geregelt. 

1  […] Der Kanton sorgt 
für bedarfsgerechte Be-
ratungsangebote für Aus-
bildung und Beruf. Dazu 
gehören die Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnbera-
tung […] sowie die ju-
gendpsychologische Be-
ratung an der Sekundar-
stufe II.  

    

 
6) SAR 401.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1bis Die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung 

    

 a) unterstützt und berät 
Jugendliche, Erwach-
sene und beteiligte 
Bezugspersonen in 
Fragen der Bil-
dungs-, Berufs- und 
Studienwahl, der 
Weiterbildung, der 
Neuorientierung, der 
Laufbahngestaltung 
und der Anrechnung 
von Bildungsleistun-
gen, 

    

 b) informiert umfassend 
über das Bildungsan-
gebot und sorgt für 
die Bereitstellung von 
Informationsmitteln, 

    

 c) arbeitet mit den Bil-
dungsinstitutionen, 
den Betrieben und 
den Organisationen 
der Arbeitswelt zu-
sammen und 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 d) stimmt das Leis-
tungsangebot mit 
den Massnahmen 
der Arbeitsmarktbe-
hörden und anderer 
Institutionen im Be-
reich der beruflichen 
Integration ab. 

    

2 Zusätzlich zu den dort 
festgehaltenen Aufgaben 
kann sie Interessierte bei 
der Erstellung von indivi-
duellen Qualifikations-
nachweisen unterstüt-
zen. Diese Dienstleistung 
ist gebührenpflichtig. 

2 Aufgehoben.     

 3 Die jugendpsychologi-
sche Beratung an der 
Sekundarstufe II beinhal-
tet insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 a) Beurteilung, Bera-
tung und Begleitung 
der Jugendlichen bei 
Lern- und Leistungs-
besonderheiten so-
wie bei psychischen 
und psychosozialen 
Schwierigkeiten, die 
sich im schulischen 
oder beruflichen Um-
feld zeigen oder sich 
darauf auswirken, 

    

 b) Beratung und Unter-
stützung der Bezugs-
personen in Lehrbe-
trieben, Schulen und 
Behörden insbeson-
dere in Konflikt- und 
Krisensituationen so-
wie in Notfällen und 

    

 c) Öffentlichkeitsarbeit 
zu lern- und entwick-
lungspsychologi-
schen Fragestellun-
gen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 4 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten 
durch Verordnung. Er 
kann die Standorte der 
Beratungsstellen festle-
gen. 

    

 §  42a (neu) 
Unentgeltliches Grund-
angebot, Kostenpflicht 

    

 1 Der Regierungsrat be-
stimmt durch Verordnung 
diejenigen Leistungen, 
die im Sinne eines 
Grundangebots unent-
geltlich sind. 

    

 2 Er kann durch Verord-
nung den Bezug von 
Leistungen begrenzen 
und für darüberhinausge-
hende Bezüge eine Kos-
tenpflicht einführen. Zu-
dem kann er vorsehen, 
dass Personen in be-
scheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen die 
Kosten teilweise oder 
ganz erlassen werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Leistungen, die nicht 
zum Grundangebot ge-
hören, sind zu Vollkosten 
deckenden Preisen an-
zubieten. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  42b (neu) 
Auslagerung 

    

 1 Der Regierungsrat kann 
die Führung der Bera-
tungsangebote durch 
Leistungsverträge öffent-
lichen oder privaten An-
bietenden übertragen. 

    

 2 Er regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. 

    

 §  42c (neu) 
Verschwiegenheit 

    

 1 Die Mitarbeitenden des 
Jugendpsychologischen 
Dienstes sind zur Ver-
schwiegenheit verpflich-
tet. 

    

 2 Die Schweigepflicht 
wird durch die Einwilli-
gung der dazu berechtig-
ten Person oder mit 
schriftlicher Ermächti-
gung durch das zustän-
dige Departement aufge-
hoben. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 1. 
Beratung) 

Abweichender An-
trag der Kommission 
BKS vom 
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Vorbehalten sind ge-
setzliche Melde- und Mit-
wirkungsrechte und -
pflichten sowie Absatz 4. 

    

 4 In Fällen von häuslicher 
Gewalt kann der Jugend-
psychologische Dienst 
die Anlaufstelle gegen 
häusliche Gewalt infor-
mieren und ihr gegen-
über auch ohne Einwilli-
gung der berechtigten 
Person Akten offenlegen. 

    

 III.     

      Keine Fremdaufhebun-
gen. 

                   

 IV.     

 Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Ände-
rung unter Ziff. II. 

    

 Aarau,     

 Präsident des Grossen 
Rats 
  
Protokollführerin 
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